
 
STAATLICHES SCHULAMT FREIBURG 

Verfahrensablauf Aufnahme Schulkindergarten (Stand: Oktober 2020) 

Wann Was Wer 

Vor Antrag-
stellung beim 
SSA 

Möglichkeit 1 

Diagnostik und 
Beratung durch 
Sonderpädagogische 
Beratungsstelle 

Möglichkeit 2 

Information und 
Kurzberatung durch 
einen 
Schulkindergarten 

Ggf. Verweis an 
Sonderpädagogische 
Beratungsstellen 

Möglichkeit 3 

Zusammenwirken 
verschiedener  
Systeme in der 
Beratung der 
Erziehungsberechtigten 

 

Sonderpädagogische 
Beratungsstellen für 
Frühförderung 

Schulkindergärten 

IFFs/ Therapeuten/ 
SPZ… 

   

Bis 15.02. Antrag Aufnahme in den Schulkindergarten 

Antrag der Erziehungsberechtigten bezüglich eines 
Schulkindergartenplatzes auf vorgesehenem Formblatt, ggf. mit Bericht 
der Frühförderung und/ oder anderer Anlagen 

Staatliches Schulamt  
(Homepage, als Vorlage 
an Schulkindergärten & 
Sonderpädagogischen 
Beratungsstellen) 

Bis 31.04. Klärung des Bedarfs 

Beauftragung der sonderpädagogischen Diagnostik durch Lehrkraft der 
Sonderpädagogik im Schulkindergarten 

Ggf. Veranlassung amtsärztliches Gutachten 

Erstellung sonderpädagogischer Bericht, Kommunikation der 
Ergebnisse mit Erziehungsberechtigten und bei Bedarf Unterstützung 
der Erziehungsberechtigten bei Beantragung Eingliederungshilfe oder 
Jugendhilfe 

Sendung des Berichtes an das Staatliche Schulamt:   

Emailadresse : SKG@ssa-fr.kv.bw l.de 

Betreff: FSP, LK, Schülername; z.B. Gent, BH, Mustermann, Max 

Dateiname: Antrag Aufnahme SKG/ Sopäd. Bericht Name, Vorname 

Geb.datum (JJMMTT); z.B. Antrag Aufnahme SKG, Mustermann, Max 
161009 oder Sopäd Bericht, Mustermann Max 191009 

ODER 

Bestätigung des Bedarfs auf Grundlage bereits vorliegender 
sonderpädagogischer Berichte, Festlegung des Förderschwerpunktes 

ODER 

Ablehnung der Bedarfsprüfung, ggf. Empfehlung der Weiterführung 
oder Aufnahme sonderpädagogischer Frühförderung 

Staatliches Schulamt 
 
Ggf. beauftragte 
Lehrkraft der 
Sonderpädagogik im 
Schulkindergarten 
 
Ggf. Gesundheitsamt 

Bis 15.06. Angebotsplanung in Abstimmung mit den Schulkindergärten und 
deren Trägern 

Bestätigung des Bedarfs und Festlegung des vorrangigen 
Förderschwerpunktes. Angebotsplanung ggf. unter Beteiligung der 
Leitungen Schulkindergarten und berührter Stellen. 

Den berührten Stellen werden die Aufnahmeberichte mit 
Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten zur 
Datenweitergabe an berührte Stellen im Voraus zur Prüfung 
weitergeleitet. 

Schriftliche Information über die Entscheidung zur Aufnahme in den 
Schulkindergarten an die Erziehungsberechtigten. 

Staatliches Schulamt 
Schulkindergärten 
Berührte Stellen 

 


